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Veröffentlichungen

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Verwaltungsvorschriften  
zu § 16 des Berliner Strafvollzugsgesetzes  

(StVollzG Bln)

Bekanntmachung vom 19. Februar 2024

JustV III A 5

Telefon: 9013-3026 oder 9013-0, intern 913-3026

Aufgrund des § 6 Absatz 2 Buchstabe b AZG wird zu Abschnitt 3, Unterbringung und 
Verlegung, § 16 des Berliner Strafvollzugsgesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. S. 152), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1145) 
geändert worden ist, bestimmt:

1
(1) Im offenen Vollzug können bauliche und technische Sicherungsvorkehrungen ge-
gen Entweichungen, insbesondere Umfassungsmauer, Fenstergitter und besonders 
gesicherte Türen, entfallen.

(2) Für die Gestaltung des offenen Vollzugs gelten insbesondere folgende Grund- 
sätze:

a) Den Gefangenen wird ermöglicht, sich innerhalb der Anstalt nach Maßgabe 
der dafür getroffenen Regelungen frei zu bewegen.

b) Die Außentüren der Unterkunftsgebäude können zeitweise verschlossen 
bleiben.

c) Die Hafträume der Gefangenen können auch während der nächtlichen Ruhe-
zeit geöffnet bleiben.

2
(1) Männliche Personen, die zu einer oder mehreren Freiheitsstrafen verurteilt wor-
den sind und sich entsprechend ihrer Ladung zum Haftantritt in der Justizvollzugs- 
anstalt des Offenen Vollzuges Berlin stellen, sind dort zunächst aufzunehmen.  
Satz 1 gilt für weibliche Personen entsprechend, wenn sie ihrer Ladung Folge leisten 
und sich zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin stellen.

(2) Bei männlichen Personen, die sich nach Absatz 1 zum Haftantritt selbst gestellt 
haben und bei denen die Nichteignung für die Unterbringung im offenen Vollzug klar 
zu erkennen ist, etwa bei offenkundiger Substanzabhängigkeit, erfolgt unverzüglich 
die Verlegung - gegebenenfalls über das Justizvollzugskrankenhaus Berlin - in die 
Einweisungsabteilung der Justizvollzugsanstalt Moabit. Im Übrigen prüft die Justiz-
vollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin beziehungsweise für weibliche Perso-
nen die Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin im Rahmen der Frist des § 9 Absatz 2 
StVollzG Bln, ob sie sich nach Maßgabe der Nummern 3 bis 5 für eine Unterbringung 
im offenen Vollzug eignen. Hierfür erstellt die jeweilige Anstalt auf der Grundlage ei-
nes Diagnostikverfahrens einen Vollzugs- und Eingliederungsplan. Bei Nichteignung 
für den offenen Vollzug erfolgt die Unterbringung im geschlossenen Vollzug.

(3) Hinderungsgründe bei Nichteinhaltung der Frist nach § 9 Absatz 2 StVollzG Bln 
sind aktenkundig zu machen.

3 
(1) Bei der Entscheidung über die Unterbringung im offenen Vollzug ist zu berück-
sichtigen, ob die Gefangenen durch ihr Verhalten die Bereitschaft gezeigt haben oder 
zeigen, an der Erreichung des Vollzugsziels mitzuwirken oder mitwirken zu wollen. 

(2) Im Rahmen der Eignungsprüfung ist - soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheits- 
strafen zu vollstrecken sind - bei den Strafverfolgungsbehörden festzustellen, ob 
Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig sind. Das Ergebnis der Abfrage ist akten-
kundig zu machen. Erfolgt die Abfrage nach Satz 1 fernmündlich und werden Ermitt-
lungs- oder Strafverfahren bekannt, so sind Stand und Gegenstand der Verfahren 
schriftlich zu erfragen.
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(3) Vor Unterbringung von ausländischen Gefangenen im offenen Vollzug ist durch 
Anfrage bei der Ausländerbehörde festzustellen, ob ein Ausweisungsverfahren 
anhängig ist und gegebenenfalls in welchem Verfahrensstand sich dieses befindet. 
Äußert sich die Ausländerbehörde trotz Hinweises auf die im Vollzug zu treffende 
Entscheidung nicht innerhalb eines Monats, in besonders bezeichneten Eilfällen nicht 
innerhalb von zwei Wochen, wird ohne ihre Mitteilung entschieden.

(4) Bei Gefangenen, gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe 
wegen grober Gewalttätigkeiten gegen Personen, wegen einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung oder wegen Handels mit Stoffen im Sinne des Gesetzes 
über den Verkehr mit Betäubungsmitteln vollzogen wurde oder zu vollziehen ist oder 
die im Vollzug in den begründeten Verdacht des Handels mit diesen Stoffen oder 
des Einbringens dieser gekommen sind, bedarf die Frage, ob eine Unterbringung im 
offenen Vollzug zu verantworten ist, besonders gründlicher Prüfung. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Gefangene, über die Erkenntnisse über eine Zugehörigkeit zur or-
ganisierten Kriminalität, zum politischen oder religiösen Extremismus vorliegen. Liegt 
keine Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität vor und liegt bei Straftaten wegen 
Handels mit Stoffen im Sinne des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln 
eine Freiheitsentziehung unter zwei Jahren vor, kann in diesen Fällen die besonders 
gründliche Prüfung entfallen.

4
(1) Vom offenen Vollzug ausgeschlossen sind Gefangene,

a) gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe vollzogen 
wurde oder zu vollziehen ist, welche gemäß § 74a GVG von der Strafkammer  
oder gemäß § 120 GVG vom Oberlandesgericht im ersten Rechtszug ver-
hängt worden ist,

b) gegen die Untersuchungs- oder Auslieferungshaft angeordnet ist,

c) gegen die eine vollziehbare Ausweisungsverfügung besteht und die aus der 
Haft abgeschoben werden sollen, sofern die in diesem Zusammenhang ge-
wonnenen Erkenntnisse eine Missbrauchs- oder Fluchtgefahr begründen,

d) gegen die eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung 
oder eine sonstige Unterbringung gerichtlich angeordnet und noch nicht voll-
zogen ist.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a und d sind Ausnahmen mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde zulässig. In den Fällen des Buchstabens a ist die Voll-
streckungsbehörde und des Buchstabens d das zuständige Gericht zu hören.

5
(1) Für die Unterbringung im offenen Vollzug ungeeignet sind in der Regel insbeson-
dere Gefangene,

a) die erheblich suchtgefährdet sind,

b) die während des laufenden Freiheitsentzuges entwichen sind oder dies ver-
sucht haben, eine Gefangenenmeuterei gemäß § 121 StGB begangen haben 
oder sich an solchen Taten beteiligt haben,

c) die aus der letzten Lockerung nicht freiwillig zurückgekehrt sind oder bei 
denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass sie 
während ihrer letzten Lockerung eine strafbare Handlung begangen haben,

d) die im Vollzug in den begründeten Verdacht des Handels mit Stoffen im Sinne 
des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln oder des Einbringens 
dieser Stoffe gekommen sind, oder über die Erkenntnisse über eine Zugehö-
rigkeit zur organisierten Kriminalität, zum politischen oder religiösen Extremis-
mus vorliegen oder

e) gegen die ein Ausweisungs-, Auslieferungs-, Ermittlungs- oder Strafverfahren 
anhängig ist, sofern die in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse 
eine Missbrauchs- und Fluchtgefahr begründen.

(2) Erheblich suchtgefährdet im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) sind diejenigen Ge-
fangenen, deren Betäubungsmittel- oder Alkoholproblematik im Rahmen der Aufnah-
meuntersuchung oder während des Vollzugsverlaufs erkennbar ist. 
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(3) Ausnahmen von Absatz 1 Buchstaben a bis d können zugelassen werden, wenn 
besondere Umstände vorliegen; die Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen. Ab-
weichend von Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 2 können Gefangene, 
die sich in einem Substitutionsprogramm befinden, im offenen Vollzug untergebracht 
werden.

6
(1) Die Entscheidung über Unterbringung im offenen Vollzug bei zu einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe verurteilten Gefangenen und Gefangenen mit angeordneter oder 
vorbehaltener Sicherungsverwahrung bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehör-
de und setzt in der Regel davor die Einholung eines Sachverständigengutachtens 
voraus.

(2) Die Einholung eines Gutachtens und die Zustimmung der Aufsichtsbehörde kom-
men wiederum erst in Betracht, wenn die Anstalt zuvor im Rahmen einer vorläufigen 
Einschätzung zu einer für die Unterbringung im offenen Vollzug günstigen Gesamt-
abwägung gelangt ist. Den Auftrag für das Sachverständigengutachten zur Frage 
der Eignung für die Unterbringung im offenen Vollzug erteilt die Aufsichtsbehörde. 
Über die nachfolgende Konferenz nach § 9 Absatz 5 StVollzG Bln hat die Anstalt eine 
Niederschrift zu fertigen; gutachterliche Äußerungen sind aktenkundig zu machen. 
Bei Gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung ist vor 
der endgültigen Entscheidung das zuständige Gericht zu hören. 

7
(1) Gefangene, bei denen ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken ist, 
werden in der Regel im offenen Vollzug untergebracht; dies gilt nicht für fluchtgefähr-
dete Gefangene, zu denen beispielsweise Gefangene zählen, die gemäß Nummer 5 
Absatz 2 erheblich suchtgefährdet sind.

(2) Wenn durch Nachnotierungen nicht mehr ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu 
vollstrecken ist, ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich die betroffenen Gefangenen 
für eine weitere Unterbringung im offenen Vollzug eignen.

8
Diese Verwaltungsvorschriften zu § 16 StVollzG Bln treten am 15. Februar 2024 in 
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 14. Februar 2029 außer Kraft.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Verwaltungsvorschriften  
zu § 18 des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes  

(JStVollzG)

Bekanntmachung vom 19. Februar 2024

JustV III A 5

Telefon: 9013-3026 oder 9013-0, intern 913-3026

Aufgrund des § 6 Absatz 2 Buchstabe b AZG wird zu Abschnitt 3, Unterbringung und 
Verlegung, § 18 des Berliner Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. 
S. 152), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 
1145) geändert worden ist, bestimmt:

1
(1) Im offenen Vollzug können bauliche und technische Sicherungsvorkehrungen ge-
gen Entweichungen, insbesondere Umfassungsmauer, Fenstergitter und besonders 
gesicherte Türen, entfallen.

(2) Für die Gestaltung des offenen Vollzugs gelten insbesondere folgende Grund-
sätze:

a) Den Jugendstrafgefangenen wird ermöglicht, sich innerhalb der Anstalt nach 
Maßgabe der dafür getroffenen Regelungen frei zu bewegen.

b) Die Außentüren der Unterkunftsgebäude können zeitweise verschlossen 
bleiben.
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c) Die Hafträume der Jugendstrafgefangenen können auch während der nächtli-
chen Ruhezeit geöffnet bleiben.

2
(1) Bei Jugendstrafgefangenen, die sich entsprechend ihrer Ladung zum Haftantritt 
selbst gestellt haben, prüft die Jugendstrafanstalt Berlin beziehungsweise die  
Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin im Rahmen der Frist des § 11 Absatz 2  
JStVollzG Bln, ob sie sich nach Maßgabe der Nummern 3 bis 5 für eine Unterbrin-
gung im offenen Vollzug eignen und erstellt auf der Grundlage eines Diagnostikver-
fahrens einen Vollzugs- und Eingliederungsplan. Bei Nichteignung für den offenen 
Vollzug erfolgt die Unterbringung im geschlossenen Vollzug.

(2) Hinderungsgründe bei Nichteinhaltung der Frist nach § 11 Absatz 2 JStVollzG Bln 
sind aktenkundig zu machen.

3
(1) Bei der Entscheidung über die Unterbringung im offenen Vollzug ist zu berück-
sichtigen, ob die Jugendstrafgefangenen durch ihr Verhalten die Bereitschaft gezeigt 
haben oder zeigen, an der Erreichung des Vollzugsziels mitzuwirken oder mitwirken 
zu wollen.

(2) Im Rahmen der Eignungsprüfung ist - soweit nicht ausschließlich Ersatzfreiheits- 
strafen zu vollstrecken sind - bei den Strafverfolgungsbehörden festzustellen, ob 
Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig sind. Das Ergebnis der Abfrage ist akten-
kundig zu machen. Erfolgt die Abfrage nach Satz 1 fernmündlich und werden Ermitt-
lungs- oder Strafverfahren bekannt, so sind Stand und Gegenstand der Verfahren 
schriftlich zu erfragen.

(3) Vor Unterbringung von ausländischen Jugendstrafgefangenen im offenen Vollzug 
ist durch Anfrage bei der Ausländerbehörde festzustellen, ob ein Ausweisungsverfah-
ren anhängig ist und gegebenenfalls in welchem Verfahrensstand sich dieses befin-
det. Äußert sich die Ausländerbehörde trotz Hinweises auf die im Vollzug zu treffende 
Entscheidung nicht innerhalb von einem Monat, in besonders bezeichneten Eilfällen 
nicht innerhalb von zwei Wochen, wird ohne ihre Mitteilung entschieden.

(4) Bei Jugendstrafgefangenen, gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges 
eine Strafe wegen grober Gewalttätigkeiten gegen Personen, wegen einer Straftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen Handels mit Stoffen im Sinne des 
Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln vollzogen wurde oder zu voll-
ziehen ist oder die im Vollzug in den begründeten Verdacht des Handels mit diesen 
Stoffen oder des Einbringens dieser gekommen sind, bedarf die Frage, ob eine Un-
terbringung im offenen Vollzug zu verantworten ist, besonders gründlicher Prüfung. 
Dies gilt grundsätzlich auch für Jugendstrafgefangene, über die Erkenntnisse über 
eine Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität, zum politischen oder religiösen 
Extremismus vorliegen. Liegt keine Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität vor 
und liegt bei Straftaten wegen Handels mit Stoffen im Sinne des Gesetzes über den 
Verkehr mit Betäubungsmitteln eine Freiheitsentziehung unter zwei Jahren vor, kann 
in diesen Fällen die besonders gründliche Prüfung entfallen.

4
(1) Vom offenen Vollzug ausgeschlossen sind Jugendstrafgefangene,

a) gegen die während des laufenden Freiheitsentzuges eine Strafe vollzogen 
wurde oder zu vollziehen ist, welche wegen in § 74a Absatz 1 GVG genann-
ter Straftaten von dem Jugendgericht, gemäß § 103 Absatz 2 Satz 2 JGG in 
Verbindung mit § 74a Absatz 1 GVG von der Strafkammer oder gemäß § 102 
Satz 1 JGG in Verbindung mit § 120 GVG vom Oberlandesgericht im ersten 
Rechtszug verhängt worden ist,

b) gegen die Untersuchungs- oder Auslieferungshaft angeordnet ist,

c) gegen die eine vollziehbare Ausweisungsverfügung besteht und die aus der 
Haft abgeschoben werden sollen, sofern die in diesem Zusammenhang ge-
wonnenen Erkenntnisse eine Missbrauchs- oder Fluchtgefahr begründen, 

d) gegen die eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung 
oder eine sonstige Unterbringung gerichtlich angeordnet und noch nicht voll-
zogen ist.
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(2) In den Fällen des Absatz 1 Buchstaben a und d sind Ausnahmen mit Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde zulässig; darüber hinaus ist in den Fällen des Buchstabens a 
die Vollstreckungsleiterin oder der Vollstreckungsleiter und des Buchstabens d das 
zuständige Jugendgericht zu hören.

5
(1) Für die Unterbringung im offenen Vollzug ungeeignet sind in der Regel insbeson-
dere Jugendstrafgefangene,

a) die erheblich suchtgefährdet sind,

b) die während des laufenden Freiheitsentzuges entwichen sind oder dies ver-
sucht haben, eine Gefangenenmeuterei gemäß § 121 StGB begangen haben 
oder sich an solchen Taten beteiligt haben,

c) die aus der letzten Lockerung nicht freiwillig zurückgekehrt sind oder bei 
denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass sie 
während ihrer letzten Lockerung eine strafbare Handlung begangen haben,

d) die im Vollzug in den begründeten Verdacht des Handels mit Stoffen im Sinne 
des Gesetzes über den Verkehr mit Betäubungsmitteln oder des Einbringens 
dieser Stoffe gekommen sind, oder über die Erkenntnisse über eine Zugehö-
rigkeit zur organisierten Kriminalität, zum politischen oder religiösen Extremis-
mus vorliegen oder

e) gegen die ein Ausweisungs-, Auslieferungs-, Ermittlungs- oder Strafverfahren 
anhängig ist, sofern die in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse 
eine Missbrauchs- und Fluchtgefahr begründen.

(2) Erheblich suchtgefährdet im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a sind diejenigen  
Jugendstrafgefangenen, deren Betäubungsmittel- oder Alkoholproblematik im Rah-
men der Aufnahmeuntersuchung oder während des Vollzugsverlaufs erkennbar ist. 

(3) Ausnahmen von Absatz 1 Buchstaben a bis d können zugelassen werden, wenn 
besondere Umstände vorliegen; die Gründe hierfür sind aktenkundig zu machen. 
Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 2 können Jugend- 
strafgefangene, die sich in einem Substitutionsprogramm befinden, im offenen Voll-
zug untergebracht werden.

6
(1) Die Entscheidung über die Gewährung von Lockerungen bei Jugendstrafgefange-
nen mit vorbehaltener Sicherungsverwahrung bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde und setzt in der Regel davor die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens voraus.

(2) Die Einholung eines Gutachtens und die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
kommen wiederum erst in Betracht, wenn die Anstalt zuvor im Rahmen einer vor-
läufigen Einschätzung zu einer für eine Unterbringung im offenen Vollzug günstigen 
Prognose entscheidung gelangt ist. Den Auftrag für das Sachverständigengutachten 
zur Frage der Eignung für den offenen Vollzug erteilt die Aufsichtsbehörde. Vor der 
endgültigen Entscheidung ist das zuständige Jugendgericht zu hören. Über die nach-
folgende Konferenz nach § 11 Absatz 5 JStVollzG Bln hat die Anstalt eine Nieder-
schrift zu fertigen; gutachterliche Äußerungen sind aktenkundig zu machen.

7 
(1) Jugendstrafgefangene, bei denen ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstre-
cken ist, werden in der Regel im offenen Vollzug untergebracht; dies gilt nicht für 
fluchtgefährdete Jugendstrafgefangene, zu denen beispielsweise Jugendstrafgefan-
gene zählen, die gemäß Nummer 5 Absatz 2 erheblich suchtgefährdet sind. 

(2) Wenn durch Nachnotierungen nicht mehr ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu 
vollstrecken ist, ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich die betroffenen Jugendstraf-
gefangenen für eine weitere Unterbringung im offenen Vollzug eignen.

8 
Diese Verwaltungsvorschriften zu § 18 JVollzG Bln treten am 15. Februar 2024 in 
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 14. Februar 2029 außer Kraft.
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Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Öffentliche Auslegung eines externen Notfallplans,  
Teil B nach § 7 Absatz 4 KatSG

Bekanntmachung vom 26. Februar 2024

MVKU I C 210

Telefon: 9025-2378 oder 9025-0, intern 925-2378

Auf Grund der Vorschrift des § 7 KatSG sind für Betriebsbereiche der oberen Klasse 
nach § 2 Nummer 2 der 12. BImSchV externe Notfallpläne nach Maßgabe der  
ExtNotfallplanVO KatSG zu erstellen.

Der externe Notfallplan besteht aus dem für alle Betriebsbereiche geltenden allge-
meinen Teil A und den für die einzelnen Betriebsbereiche gültigen Teilen B. Der Teil A 
enthält als erklärender Teil die Grundlagen zum externen Notfallplan und allgemein-
gültige Regelungen, während der Teil B konkrete objektspezifische Angaben zum 
betroffenen Betriebsbereich, zum Umfeld und zu den Schadensszenarien sowie zu 
den notwendigen Gefahrenabwehrmaßnahmen enthält.

Nachdem Teil A des externen Notfallplans nach Öffentlicher Auslegung am 25. Ok- 
tober 2021 festgesetzt und diese Festsetzung im Amtsblatt für Berlin vom 12. No-
vember 2021 (ABl. S. 4638) bekannt gemacht wurde, macht die Senatsverwaltung 
für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt hiermit die öffentliche Auslegung 
eines externen Notfallplans, Teil B zum Betriebsbereich

ALBA Berlin GmbH, Sonderabfallzwischenlager (SAZL),  
Frank-Schweitzer-Straße 3, 12681 Berlin

bekannt.

Bürgerbeteiligung
Auslegung
Die Einsichtnahme in den vorgenannten externen Notfallplan, Teil B kann nach vor-
heriger Terminabstimmung unter der Telefonnummer: 9025-2378 oder der E-Mail- 
Adresse: michael.kopenhagen@senmvku.berlin.de in der Zeit vom 18. März 2024 
bis 18. April 2024 im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 
Klimaschutz und Umwelt, Zimmer R2/131-2, Brückenstraße 6, 10179 Berlin, erfolgen. 

Bedenken und Anregungen
Zum ausgelegten externen Notfallplan, Teil B können bis zum 25. April 2024  
schriftlich bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt  
- I C 210 -, Brückenstraße 6, 10179 Berlin, oder elektronisch unter der E-Mail- 
Adresse: michael.kopenhagen@senmvku.berlin.de Bedenken und Anregungen vor-
gebracht werden. Diese Bedenken und Anregungen werden durch die zuständigen 
Katastrophenschutzbehörden geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird den einsenden-
den Personen schriftlich mitgeteilt.

Rechtsgrundlagen
B I m S c h G

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1247), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Geset-
zes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nummer 202) geändert worden ist

1 2 .  B I m S c h V

Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. 
I S. 483), die zuletzt durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328) geändert worden ist

K a t S G

Katastrophenschutzgesetz im Land Berlin vom 7. Juni 2021 (GVBl. S. 610) 

E x t N o t f a l l p l a n V O  K a t S G

Verordnung über die externen Notfallpläne nach dem Katastrophenschutzgesetz 
(ExtNotfallplanVO KatSG) vom 26. Juli 2000 (GVBl. S. 393), das zuletzt durch die 
Verordnung vom 13. April 2017 (GVBl. S. 314) geändert worden ist

mailto:michael.kopenhagen@senmvku.berlin.de
mailto:michael.kopenhagen@senmvku.berlin.de
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Ärztekammer Berlin

16. Amtsperiode der Delegiertenversammlung  
der Ärztekammer Berlin Mandatsverzicht  
Eintritt eines nächstfolgenden Bewerbers

Bekanntmachung vom 29. Februar 2024

Telefon: 40806-4003 oder 40806-0

Gemäß § 25 Satz 1 der Ordnung für die Wahl der Delegiertenversammlung der  
Ärztekammer Berlin vom 15. Juni 2022, die zuletzt durch die Erste Änderung vom  
22. Februar 2023 (ABl. S. 1851) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:

Wahlvorschlag „FrAktion Gesundheit“: Eintretende Bewerber und  
Bewerberinnen
Die Delegierten des Wahlvorschlags „FrAktion Gesundheit“

Jacoby Dr. med. Cora Fraenkelufer 32,  
10999 Berlin

Rang 2

Brockstedt Dr. med. Matthias Am Hirschsprung 43, 
14195 Berlin

Rang 9

Ramsauer Dr. med. Babett Perleberger Straße 16, 
10559 Berlin

Rang 10

haben ihre Wahl abgelehnt.

Die nächstfolgenden Bewerber und Bewerberinnen des Wahlvorschlags

Pickerodt Dr. med. Phillip Vorbergstraße,  
10823 Berlin

Rang 11

Jakobs Therese Kienitzer Straße 26,  
12053 Berlin

Rang 13

Lindstedt Elisabeth Schreberstraße 11,  
14167 Berlin

Rang 14

Piloty-Leskien Anna Heilbronner Straße 10, 
10779 Berlin

Rang 16

Masuhr Dr. med. Anja Lohmeyerstraße 20, 
10587 Berlin

Rang 17

Huber Dr. med. Erich Alfons Bleibtreustraße 19, 
10623 Berlin

Rang 18

Pankow Dr. rer. nat. Anne Schlüterstraße 19, 
10625 Berlin

Rang 19

Seehausen Bernd Böckhstraße 39, 
10967 Berlin

Rang 20

Schubert Kirsten Weichselstraße 18, 
12045 Berlin

Rang 21

haben ihre Wahl zum/zur Delegierten ebenfalls abgelehnt.

Die nächstfolgenden Bewerber und Bewerberinnen des Wahlvorschlags

Hochfeld Dr. med. Stefan Machnower Busch 41, 
14532 Berlin

Rang 12

Marschner Matthias Grazer Damm 159, 
12157 Berlin

Rang 15

Müller-Busch Prof. Dr. med. Christof Rüsternallee 45, 
14050 Berlin

Rang 22

haben ihre Wahl zum/zur Delegierten angenommen und sind damit an die Stelle der 
Delegierten getreten, die ihre Wahl abgelehnt haben.
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Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Gültigkeit der Wahl eines Delegierten kann jeder Wahlberechtigte inner-
halb eines Monats nach Bekanntmachung des Ergebnisses im Amtsblatt für Berlin 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle der Ärztekammer Berlin, 
Friedrichstraße 16, 10969 Berlin, Widerspruch einlegen.

gez.  
PD Dr. Bobbert  
Präsident der Ärztekammer Berlin

gez.  
Dr. med. Matthias Bloechle  
Vizepräsident der Ärztekammer Berlin

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin

Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses  
des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Berlin,  

vom 24. Januar 2024, Aktenzeichen: 511ppa/065-2300#001  
für das Bauvorhaben „Elektrifizierte Anbindung Abstellanlage  
Schönholz“, Bahn-km 1,890 bis 2,500 und 3,213 bis 3,495 der  

Strecke 6088 Berlin-Gesundbrunnen - Stralsund in den Bezirken  
Mitte, Pankow und Reinickendorf von Berlin

Bekanntmachung vom 7. März 2024

Telefon: 030 77007-137 oder 030 77007-0

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Berlin, 
vom 24. Januar 2024, Aktenzeichen: 511ppa/065-2300#001, liegt mit einer Ausfer-
tigung des festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der 
Zeit 

vom 11. März 2024 bis einschließlich 25. März 2024 
im Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Raum 165, 1. Etage,  
Müllerstraße 146, 13353 Berlin, während der folgenden Zeiten

am Montag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr
am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr
am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr
am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr

und nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer: 030 9018-
45837

und

im Bezirksamt Pankow von Berlin, Stadtentwicklungsamt, „Glasraum“ im Foyer 
(neben dem Pförtner), Storkower Straße 97, 10407 Berlin, während der folgenden 
Zeiten

am Montag von 9 bis 18 Uhr
am Dienstag von 9 bis 18 Uhr
am Mittwoch von 9 bis 18 Uhr
am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr
am Freitag von 9 bis 18 Uhr

und

im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Raum 217 C, 
2. Etage, Eichborndamm 215, 13437 Berlin (Rathaus Reinickendorf), während der 
folgenden Zeiten
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am Montag von 10 bis 14 Uhr
am Dienstag von 10 bis 14 Uhr
am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr
am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr
am Freitag von 10 bis 14 Uhr

und nach telefonischer Terminvereinbarung unter den Telefonnummern: 030 90294-
3014/3035

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch nach vorheri-
ger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer: 030 77007-127 beim Eisenbahn- 
Bundesamt, Außenstelle Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin, eingesehen 
werden.

Er kann des Weiteren auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes unter: 

https://www.eba.bund.de/entscheidungen

eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt der Beschluss 
den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als zuge-
stellt (§ 74 Absatz 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes).

Berlin, den 7. März 2024 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin  
Steglitzer Damm 117  
12169 Berlin 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung  
nach § 7 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 

 in Verbindung mit § 10 VwZG  
über den Widerruf der Erlaubnis § 34 d Absatz 1 GewO  

betreffend Herrn Matti Reimer

Bekanntmachung vom 23. Februar 2024

Telefon: 31510-518 oder 31510-0

Durch Bescheid vom 15. Februar 2024 hat die IHK Berlin die Erlaubnis nach § 34d 
Absatz 1 der Gewerbeordnung des Herrn Matti Reimer - letzte bekannte Anschrift:  
Berliner Straße 15, 13127 Berlin - widerrufen. Die IHK Berlin stellt mit dieser  
Bekanntmachung den Bescheid öffentlich zu.

Der Bescheid kann bei der IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, während der 
Geschäftszeiten eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der öffentlichen Zustellung Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

https://www.eba.bund.de/entscheidungen
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Polizei Berlin

Abholung sichergestellter Gegenstände

Bekanntmachung vom 27. Februar 2024

PolBln Dir 1 A 16 AK(ZSD)

Telefon: 4664-116632 oder 4664-0, intern 99400-116632

Sehr geehrter Herr Hennrich, bei einem Polizeieinsatz am 9. Februar 2024 in der 
Jablonskistraße 20, 10405 Berlin, wurden Ihnen zur Gefahrenabwehr drei Scheren 
abgenommen. Diese können Sie ab sofort vom Abschnitt 16, Storkower Straße 101, 
10407 Berlin, abholen. Bitte machen Sie einen Termin mit mir aus unter folgender 
Telefonnummer: 4664-116632.

Zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin gilt dieses Schreiben 
als zugestellt. Bei Nichtabholung werden die Scheren nach weiteren zwei Wochen 
vernichtet.
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Bezirksämter

Pankow

Grundstücksnummerierungen

Bekanntmachung vom 28. Februar 2024

StadtVerm 28-6517/0/5

Telefon: 90295-4139 oder 90295-0, intern 9295-4139

Das Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, hat die folgenden Grundstücks-
nummern festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:

Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Karow
Alt-Karow 2 2, 2 A
Ortsteil Niederschönhausen
Fritz-Reuter-Straße 13 13, 13 A, 13 B
Ortsteil Prenzlauer Berg
Altenescher Weg 17 17, 17 A
Wichertstraße 24 24, 25
Ortsteil Weißensee
Falkenberger Straße 145, 145 A, 145 B, 146 A, 

146 B
145, 145 A, 146, 146 A

Die Nummerierungsunterlagen können im Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermes-
sung, Zimmer 822, Storkower Straße 97, 10407 Berlin, nach telefonischer Vereinba-
rung eingesehen werden.

Reinickendorf

Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises

Bekanntmachung vom 23. Februar 2024

PS 22

Telefon: 90294-2299 oder 90294-0, intern 9294-2299

Beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin ist folgender Dienstausweis in Verlust 
geraten:

Dienstausweisnummer: 211
Name und Vornahme: Frau Gabriele Haack

Funktion: Verwaltungsleiterin der Musikschule

Beschreibung des Dienstausweises 

Farbe: gelb

Größe: 10,5 x 7,4 cm (Format DIN A7)

Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt.
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Reinickendorf

Einziehung von Straßenland

Bekanntmachung vom 27. Februar 2024

SGA SP 8

Telefon: 90294-3145 oder 90294-0, intern 9294-3145

Mit Verfügung vom 27. Februar 2024 hat das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, 
Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr, Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich 
Straßen, beschlossen, in Berlin-Reinickendorf, Ortsteil Wittenau, Gemarkung  
Wittenau, Flur 2, die in der Anlage farblich markierten Teilflächen des Flurstück 12/1, 
mit einer Größe von ca. 14 m² vor Alt-Wittenau 95 und mit einer Größe von ca.  
128 m² vor Roedernallee 118, gemäß § 4 Absatz 1 des Berliner Straßengesetzes 
vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. November 2023 (GVBl. S. 350) geändert worden ist, einzuziehen.

Die Einziehung gilt einen Tag nach Erscheinen im Amtsblatt für Berlin als bekannt 
gegeben.

Gegen die Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe im Amtsblatt für Berlin beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, 
Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr, Straßen- und Grünflächenamt, Fachbereich 
Straßen, Eichborndamm 240, 13437 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb 
dieser Frist eingegangen ist.

(siehe Karten auf der Folgeseite) 
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Quelle: GIS (Geoinformationssystem) Geobasisdaten online

Quelle: GIS (Geoinformationssystem) Geobasisdaten online
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Tempelhof-Schöneberg

Änderung des Geltungsbereichs des Landschaftsplans 7-L-6 
„Landschaftspark Marienfelde“

Bekanntmachung vom 6. Februar 2024

Um 221

Telefon: 90277-6017 oder 90277-0, intern 9277-6017

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 6. Feb- 
ruar 2024 beschlossen, den Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen  
Landschaftsplans 7-L-6 „Landschaftspark Marienfelde“ zu ändern.

Der geänderte Geltungsbereich umfasst den in der beiliegenden Karte durch eine 
unterbrochene Linie gekennzeichneten Bereich. Eine südliche Teilfläche des Grund-
stücks Diedersdorfer Weg 1 wird aus dem ursprünglichen Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes herausgenommen. Ausschlaggebend dafür war eine Abstimmung der 
Planungsträger des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 7-102 und dem hier 
genannten Landschaftsplan. Denn die Festsetzungen eines Landschaftsplans dürfen 
denen eines Bebauungsplans beziehungsweise der verbindlichen Bauleitplanung 
nicht widersprechen. Auch sind im Rahmen der Festsetzung von Bebauungsplänen 
die Vorgaben der im Verfahren befindlichen Landschaftspläne zu berücksichtigen 
und in die Entscheidungen über Festlegungen von zukünftigen Flächennutzungen 
einzubeziehen. Auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse erfolgt die Weiterentwick-
lung beider Pläne.

Das Ziel des Landschaftsplanes besteht in der Sicherung und Qualifizierung der 
naturschutzfachlich wertvollen Grün- und Freiflächen für den Naturhaushalt, die bio-
logische Vielfalt, das Landschaftsbild sowie die Erholung.

Mit der Durchführung ist das Umwelt- und Naturschutzamt Tempelhof-Schöneberg 
beauftragt.

Quelle: Geoportal Berlin/Karte von Berlin (K5)
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Tempelhof-Schöneberg

Grundstücksnummerierungen

Bekanntmachung vom 22. Februar 2024

VermG 324

Telefon: 90277-6716 oder 90277-0, intern 9277-6716

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und 
Facility Management, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoin-
formation, hat für die nachstehend aufgeführten Grundstücke Grundstücksnummern 
festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:

Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Lichtenrade
Lichtenrader Damm 253, 255, 257, 259 255
Ortsteil Mariendorf
Röblingstraße 118, 120, 122, 124 124
Ortsteil Marienfelde
Bleichertstraße  
Stegerwaldstraße

-  
23

18  
23

Ortsteil Schöneberg
Martin-Luther-Straße 17 17, 17 A 
Innsbrucker Straße 38 38, 38 A

Die Nummerierungsunterlagen können beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg  
von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation,  
Zimmer 4023, IV. Etage, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin, eingesehen werden.
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Stellenausschreibungen

Hauptstadt machen - Das Berliner Karriereportal:  
www.berlin.de/karriereportal

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bezeichnung: Mitarbeiter/Mitarbeiterin  
Betriebliche Mitbestimmung (w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-N Berlin

Besetzbar ab: schnellstmöglich

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 8113-EX

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit (38 Stunden/Woche)  
Teilzeit ist möglich.

Arbeitsgebiet: In dieser Position bist du für übergreifende Beteili-
gungsangelegenheiten des Gesamtunternehmens verantwortlich. Zentrale Schwer-
punkte bilden hierbei die betriebliche Sozialpartnerschaft und das Beteiligungsma-
nagement mit den Gesamtarbeitnehmervertretungen. Du unterstützt Fachbereiche 
bei der Umsetzung beteiligungsrelevanter Vorhaben - beginnend von der Auftrags-
klärung, den Vorgesprächen mit den Beteiligten bis zur rechtsicheren Durchführung 
der förmlichen Beteiligungsverfahren sowie der Dokumentation der Prozesse. Unter 
Beachtung der übergreifenden betrieblichen Belange bereitest du Entscheidungen 
vor. Du bist verantwortlich für die Auslegung und verantwortliche inhaltliche Umset-
zung gesetzlicher Vorgaben Innerbetriebliche Vorhaben der Fachbereiche beurteilst 
du hinsichtlich der Beteiligungsrelevanz auf Gesamtunternehmensebene.
Bewerbungsfrist: 8. März 2024

Kontaktdaten: Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin  
Bewerbung online über: www.BVG.de/Karriere 
Anfragen per E-Mail an: Recruiting@bvg.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
www.BVG.de/Karriere

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bezeichnung: Mitarbeiterin/Mitarbeiter  
für das Team Führung und Management (w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 12 TV-N Berlin

Besetzbar ab: schnellstmöglich

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 8240-EX

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit (38 Stunden/Woche)  
Teilzeit ist möglich.

Arbeitsgebiet: In dieser Position bist du sowohl für die Erarbeitung 
von Strategien, Grundsätzen, Standards und Konzepten als auch für die Koordination 
und Umsetzung von Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung der BVG verant-
wortlich. - Du entwickelst zukunftsorientierte Managementkonzepte und Tools für 
die Führungskräfteentwicklung und implementierst entsprechende Methoden und 

http://www.berlin.de/karriereportal
http://www.BVG.de/Karriere
mailto:Recruiting@bvg.de
http://www.BVG.de/Karriere
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Instrumente - Du stehst für die Konzeption und Anpassung des Weiterbildungs-Port-
folios und berücksichtigst dabei rollenspezifische Anforderungen der Zielgruppe 
und moderne Formate und Methoden - Du bist für die Vorbereitung, Koordination 
und Durchführung von Führungskräfteveranstaltungen, Management-Audits sowie 
Interaktions- und Dialogformate für Führungskräfte zuständig - Du unterstützt neue 
Führungskräfte im Rahmen der Einarbeitung und Weiterentwicklung und begleitest 
Potenzialträger/-innen beim Ausbau von Führungskompetenzen - Du leistest einen 
Beitrag in unternehmensübergreifenden Projekten zur strategischen Ausrichtung der 
Führungskräfteentwicklung auf den zukünftigen Bedarf der BVG
Bewerbungsfrist: 11. März 2024

Kontaktdaten: Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin  
Bewerbung online über: www.BVG.de/Karriere  
Anfragen per E-Mail an: Recruiting@bvg.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
www.BVG.de/Karriere

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bezeichnung: Gruppenleiterin/Gruppenleiter  
Bahnmeisterei und Instandhaltung (w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 13

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 7966-EX

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet: Wir suchen für die Gruppen der beiden Bahnmeis-
tereien im Sachgebiet Instandhaltungsmanagement Bauwerke U-Bahn engagierte 
Führungskräfte. Arbeitsort: Liese-Meitner-Straße 45, 10589 Berlin.
Bewerbungsfrist: 7. März 2024

Kontaktdaten: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)  
Personalrecruiting PCC-PR21 (IPLZ 51120)  
Team Ingenieurwesen und IT  
Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter: https://karriere.bvg.
de/jobs/detail/gruppenleiterin-gruppenleiter-bahn-
meisterei-und-instandhaltung-w-m-d

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Bezeichnung: Produktmanagerin/Produktmanager  
Jelbi-App (w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 12

Besetzbar ab: sofort

Befristung: befristet bis zum 14. April 2025

Kennzahl: 8146-EX

http://www.BVG.de/Karriere
mailto:Recruiting@bvg.de
http://www.BVG.de/Karriere
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/gruppenleiterin-gruppenleiter-bahnmeisterei-und-instandhaltung-w-m-d
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/gruppenleiterin-gruppenleiter-bahnmeisterei-und-instandhaltung-w-m-d
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/gruppenleiterin-gruppenleiter-bahnmeisterei-und-instandhaltung-w-m-d
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Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet: Wir suchen für den Bereichsstab Jelbi Mobilitätsplatt-
form und -stationen eine/-n Mitarbeiter/-in.  
Arbeitsort: Usedomer Straße 24, 13355 Berlin.

Bewerbungsfrist: 11. März 2024

Kontaktdaten: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)  
Personalrecruiting PCC-PR21 (IPLZ 51120)  
Team Ingenieurwesen und IT  
Postadresse:  
Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin  
E-Mail: Recruiting@BVG.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/produktmanage-
rin-produktmanager-jelbi-app-w-m-d

Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Bezeichnung: Arbeitsvorbereiterin/Arbeitsvorbereiter (w/m/d) 
mit Schwerpunkt Elektrotechnik/Klärwerk  
Ruhleben

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9 nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: Job-ID: 3238

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: - Stetiger Austausch mit der Werkstattleitung und 
dem Anlagenbetreiber der Klärwerke, das heißt, Abstimmung über die geplanten 
Instandhaltungsmaßnahmen sowie Optimierung der Arbeitsabläufe und terminge-
rechte Bestellung des benötigten Materials - Planung und Beauftragung von Instand-
haltungsmaßnahmen sowie Begleitung und Einweisung von Fremdfirmen - Einschät-
zung der erhöhten fachlichen Anforderungen an die effiziente Instandsetzung von 
mechanischen Anlagen Kapazitätsplanung und Erstellung von Personaleinsatzlisten 
- Überwachung der bestehenden Wartungs- und Rahmenverträge sowie Erstellung 
von Leistungsverzeichnissen und Mitwirken bei der technischen Angebotsauswertung
Bewerbungsfrist: 7. März 2024

Kontaktdaten: Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem vollständigen  
Bewerbungsprofil unter Angabe der Job-ID über  
unsere Karriereseite oder senden Sie uns Ihre  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:  
bewerbung@bwb.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://jobs.bwb.de/job-invite/3238/

mailto:Recruiting@BVG.de
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/produktmanagerin-produktmanager-jelbi-app-w-m-d
https://karriere.bvg.de/jobs/detail/produktmanagerin-produktmanager-jelbi-app-w-m-d
mailto:bewerbung@bwb.de
https://jobs.bwb.de/job-invite/3238/
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Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Bezeichnung: Elektronikerin/Elektroniker für Betriebstechnik 
(w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 7 nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: Job-ID: 3131

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit Rufbereitschaft

Arbeitsgebiet: - Fehleranalyse an den komplexen verfahrenstechni-
schen Anlagen der Abwasserreinigung - Instandhaltung von elektrischen Anlagen der 
Verfahrenstechnik, der Energietechnik und der TGA - Erst- und Wiederholungsprü-
fungen an elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmitteln aller Art - Errichtung, In-
betriebnahme und Instandhaltung von Schalt- und Steuerungsanlagen, Messtechnik 
und Frequenzumrichtern - Fehleranalyse und -beseitigung an Signalbaugruppen der 
Steuerungstechnik - Revision von EMSR-Dokumentation und Erstellen von Instand-
haltungs- und Prüfberichten
Bewerbungsfrist: 13. März 2024

Kontaktdaten: Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem vollständigen  
Bewerbungsprofil unter Angabe der Job-ID über  
unsere Karriereseite oder senden Sie uns Ihre  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:  
bewerbung@bwb.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://jobs.bwb.de/job-invite/3131/

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung: Fachärztin/Facharzt (m/w/d)  
für die Arbeit in der Hygiene und Umweltmedizin

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 15 Fallgruppe 8 Teil II Abschnitt 2.2 der EntO zum 
TV-L

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 066-4100-2023

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeitbeschäftigung ist möglich.)

Arbeitsgebiet: Fachärztliche Beratung und Bewertung aus seuchen- 
hygienischer und umweltmedizinischer Sicht entsprechend dem GDG und Wahrneh-
mung von Ordnungsaufgaben gemäß OrdZG. Ärztliche Aufgaben im Bereich Infekti-
onsschutz: - in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Sicherstellung 
seuchenhygienischer Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) - in der 
infektionshygienischen Überwachung und Beratung von Krankenhäusern Gemein-
schaftseinrichtungen, Einrichtungen der Pflege und anderen überwachungspflichti-
gen Einrichtungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben - in der Über-
wachung der Beschaffenheit von Trinkwasser, Schwimm- und Badbeckenwasser 
Ärztliche Aufgaben im Bereich der Umweltmedizin und dem umweltbezogenen 
Gesundheitsschutz: - umweltmedizinische Beratung mit Stellungnahmen zu Bau- und 
Planungsvorhaben - Gesundheitliche Bewertung von Schadstoffen beziehungsweise 
Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit inklusive Erkennung und Vermei-

mailto:bewerbung@bwb.de
https://jobs.bwb.de/job-invite/3131/
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dung von gesundheitsschädlichen Einflüssen der Umweltnoxen - Veranlassung 
beziehungsweise Überwachung von Bekämpfungsmaßnahmen von Schädlingen und 
Lästlingen - Schutz der Bevölkerung im Rahmen des medizinischen Katastrophen-
schutzes auch in Seuchen- und Pandemiefällen inklusive Erstellung von entspre-
chenden Plänen
Bewerbungsfrist: 28. April 2024

Kontaktdaten: Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein.

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der 
Anforderungen, finden Sie unter: https://karriere-
portal-stellen.berlin.de/FachaerztinFacharzt-mwd-fu-
er-die-Arbeit-in-der-Hygiene-und-de-j37192.html

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Bezeichnung: Leiterin/Leiter der Koordinierungsstelle nach 
dem Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) 
(m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 2024-067-45178

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden (Eine Teilzeitbe-
schäftigung ist möglich, wenn sich im Auswahlverfah-
ren geeignete Besetzungskonstellationen ergeben 
sollten.)

Arbeitsgebiet: Leitung der bezirklichen Koordinierungsstelle nach 
dem Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) mit folgenden Aufgaben:  
• Ermittlung der Bedarfe von Menschen mit Behinderungen zum bezirklichen Ver-
waltungshandeln • Analyse des bezirklichen Verwaltungshandelns bezüglich der 
erhobenen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen • Recherche zu barrierefreiem 
und inklusivem Verwaltungshandeln in Praxis und Wissenschaft/Forschung • Optio-
nal: Einrichtung und Geschäftsführung einer AG „Menschen mit Behinderungen“ (in 
denen Vertreter/-innen aller Fachbereiche mitarbeiten) • Erstellung einer fortzuschrei-
benden Planung (Aktionsplan) zur Umsetzung der Ziele des LGBG und der UN-BRK 
in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen • Beratung und Begleitung der Fachbe-
reiche bei der Umsetzung des Aktionsplanes • Erarbeitung von möglichst übertrag-
baren Lösungen für ein inklusives und barrierefreies Verwaltungshandeln • Planung, 
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (sowohl verwaltungsintern als 
auch öffentlich), Öffentlichkeitsarbeit (Website, Intranet) • Regelmäßige Berichterstat-
tung oder Zuarbeiten über den Stand der Umsetzung des Aktionsplanes gegenüber 
dem Bezirksamt, der Bezirksverordnetenversammlung, den Senatsverwaltungen, 
Beiräten, diversen Arbeitsgemeinschaften und anderen Gremien • Anlassbezogene 
Mitwirkung bei der Umsetzung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Tag für 
Menschen mit und ohne Behinderung • Vorbereitung von Sitzungen und Veranstal-
tungen: Terminplanungen, Kooperation mit Institutionen und anderen Behörden  
• Zusammenstellung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Layout- 
Entwürfen für Flyer, Handouts, Broschüren etc.) 
Bewerbungsfrist: 22. März 2024

Kontaktdaten: Detaillierte Auskünfte erhalten Sie - auch in einem 
persönlichen Gespräch oder Telefonat - bei den 
folgenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
nern: Fachabteilung: Frau Brockhaus-Steinberg, 
Telefon: 90294-2304, Personalmanagement:  
Frau Weber, Telefon: 90294-2058.

https://karriereportal-stellen.berlin.de/FachaerztinFacharzt-mwd-fuer-die-Arbeit-in-der-Hygiene-und-de-j37192.html
https://karriereportal-stellen.berlin.de/FachaerztinFacharzt-mwd-fuer-die-Arbeit-in-der-Hygiene-und-de-j37192.html
https://karriereportal-stellen.berlin.de/FachaerztinFacharzt-mwd-fuer-die-Arbeit-in-der-Hygiene-und-de-j37192.html
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Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der 
Anforderungen, finden Sie unter: https://karriere-
portal-stellen.berlin.de/leiterin-der-koordinierungs-
stelle-nach-dem-landesgleichber-de-j45178.html

Freie Universität Berlin

Stabsstellen - Stabsstelle Rechtsamt

Bezeichnung: Universitätsverwaltungsrätin/ 
Universitätsverwaltungsrat Rechtsamt (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: A 13

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: Kennung: RA 001/2023

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Die Freie Universität Berlin ist Exzellenzuniversität 
und eine der 20 größten Universitäten in Deutschland. Als internationale Netzwerk- 
universität lebt die Freie Universität Berlin von ihren vielfältigen nationalen wie 
internationalen Kontakten zu Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen. 
Das Rechtsamt berät die Hochschulleitung, die Gremien der Hochschule sowie 
Wissenschaftler/-innen der Freie Universität Berlin (FU Berlin) zu vielfältigen juristi-
schen Fragestellungen. Aufgabengebiet: - Konzeptionelle Gesamtstrukturierung und 
juristische Bearbeitung von Ordnungsaufgaben im Bereich des Gentechnikrechts, 
Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung, Atomgesetzes, Grund-
stoffüberwachungsgesetzes, einschließlich der Aufgaben als (weitere/-r) Strahlen-
schutzbevollmächtigte/-r - strategische Aufgaben bezüglich rechtlich determinierter 
Strukturprozesse, insbesondere Konzepte für Prozessbeschreibungen für die Ver-
waltungs- und Beratungsvorgänge in den Arbeitsbereichen des Rechtsamts sowie für 
den digitalen Knowledge-Transfer in die FU Berlin - Erstellung und Umsetzung eines 
Gesamtkonzepts der Digitalisierung von Verwaltungs- und Beratungsvorgängen in 
sämtlichen Arbeitsbereichen des Rechtsamtes, einschließlich des elektronischen 
Rechtsverkehrs unter Einbindung einer Datenbank für eine elektronische Akte und 
des Besonderen elektronischen Behördenpostfachs. Die kommissarische Stellenin-
haberin bewirbt sich auf die Stellenausschreibung. Weitere Informationen erteilt  
Herr Dr. Andreas Schoberth (E-Mail: andreas.schoberth@fu-berlin.de Telefon: 838-
73700).
Bewerbungsfrist: 25. März 2024

Kontaktdaten: Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen 
unter Angabe der Kennung im Format PDF (vorzugs-
weise als ein Dokument) elektronisch per E-Mail  
zu richten an: Herrn Dr. Andreas Schoberth:  
andreas.schoberth@fu-berlin.de  
oder per Post an die  
Freie Universität Berlin  
Stabsstellen  
Stabsstelle Rechtsamt  
Herrn Dr. Andreas Schoberth  
Kaiserswerther Straße 16-18, 14195 Berlin 

Internetadresse: Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie 
unter: www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/
jobs/nichtwiss unter der angegebenen Kennung.

https://karriereportal-stellen.berlin.de/leiterin-der-koordinierungsstelle-nach-dem-landesgleichber-de-j45178.html
https://karriereportal-stellen.berlin.de/leiterin-der-koordinierungsstelle-nach-dem-landesgleichber-de-j45178.html
https://karriereportal-stellen.berlin.de/leiterin-der-koordinierungsstelle-nach-dem-landesgleichber-de-j45178.html
mailto:andreas.schoberth@fu-berlin.de
mailto:andreas.schoberth@fu-berlin.de
http://www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs/nichtwiss
http://www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs/nichtwiss
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Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Bezeichnung: Mitarbeiterin/Mitarbeiter (m/w/d)  
im Studienbüro Internationale Master-Studien-
gänge am Fachbereich Wirtschaftswissen- 
schaften

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9a

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 020_2024

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit 39,4 Stunden

Arbeitsgebiet: Kommen Sie ins Team der Studienverwaltung am 
Fachbereich 1 (Wirtschaftswissenschaften) und unterstützen Sie zusammen mit 
mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung die Beratung und Betreuung 
von Lehrenden wie auch Studierenden in 12 Bachelor- und 13 Master-Programmen. 
In den Studienbüros finden Studierende und Lehrende definierte Ansprechpartner pro 
Studiengang, die kompetent und service-orientiert mit Rat und Tat eine gute Studien- 
und Prüfungsorganisation sicherstellen. Die Master-Studiengänge am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften finden überwiegend in englischer Sprache statt, so dass 
sich ca. 800 internationale Studierende auf die Unterstützung des Studienbüros 
freuen. Ihre Aufgaben: • Sie sind eine von sechs administrativen Koordinatorinnen/
Koordinatoren für eine Auswahl internationaler Master-Studiengänge, ergänzend zur 
akademischen Leitung. • Sie sind erste/-r Ansprechpartner/-in für Studierende und 
Lehrende der von Ihnen zu betreuenden Studiengänge und beraten in deutscher 
und englischer Sprache zu vielen Fragestellungen entlang des Student-Life-Cycle: 
von der Bewerbungsphase für den jeweiligen Studienstart zum Wintersemester über 
die Begrüßung der neuen Studierenden bis hin zur Organisation von Prüfungen und 
schließlich Erstellung sowie Verleihung der Master-Zeugnisse. • Sie pflegen alle 
wesentlichen Informationen im Campus-Management-System und werten relevante 
Daten regelmäßig aus und arbeiten dabei mit Rechtsgrundlagen wie der Studien- 
und Prüfungsordnung • Sie planen, organisieren und administrieren wichtige Meilen-
steine innerhalb des Studiums für Studierende und Lehrende und behalten den Stu-
dienerfolg im Auge. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerbungsportal unter: https://karriere.hwr-berlin.de/m5m1q# Für Auskünfte 
stehen Ihnen Frau Reitz, (Telefon: 30877-1451) und Frau Krüger (Telefon: 30877-
1544) per E-Mail an: bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de gerne zur Verfügung.
Bewerbungsfrist: 13. März 2024

Kontaktdaten: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
Badensche Straße 52, 10825 Berlin

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/m5m1q

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Bezeichnung: Mitarbeiterin/Mitarbeiter (m/w/d)  
im Studienbüro Internationale Master-Studien-
gänge am Fachbereich Wirtschaftswissen- 
schaften

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9a

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 021_2024

https://karriere.hwr-berlin.de/m5m1q#
mailto:bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de
https://karriere.hwr-berlin.de/m5m1q
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Vollzeit/Teilzeit: Teilzeit 70 %

Arbeitsgebiet: Kommen Sie ins Team der Studienverwaltung am 
Fachbereich 1 (Wirtschaftswissenschaften) und unterstützen Sie zusammen mit 
mehr als 30 Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung die Beratung und Betreuung 
von Lehrenden wie auch Studierenden in 12 Bachelor- und 13 Master-Programmen. 
In den Studienbüros finden Studierende und Lehrende definierte Ansprechpartner/-in 
pro Studiengang, die kompetent und service-orientiert mit Rat und Tat eine gute 
Studien- und Prüfungsorganisation sicherstellen. Die Master-Studiengänge am Fach- 
bereich Wirtschaftswissenschaften finden überwiegend in englischer Sprache statt, 
so dass sich rund 800 internationale Studierende auf die Unterstützung des Studien-
büros freuen. Ihre Aufgaben: • Sie sind eine von sechs administrativen Koordinatorin-
nen/Koordinatoren für eine Auswahl internationaler Master-Studiengänge, ergänzend 
zur akademischen Leitung. • Sie sind erste-/r Ansprechpartner/-in für Studierende 
und Lehrende der von Ihnen zu betreuenden Studiengänge und beraten in deutscher 
und englischer Sprache zu vielen Fragestellungen entlang des Student-Life-Cycle: 
von der Bewerbungsphase für den jeweiligen Studienstart zum Wintersemester über 
die Begrüßung der neuen Studierenden bis hin zur Organisation von Prüfungen und 
schließlich Erstellung sowie Verleihung der Master-Zeugnisse. • Sie pflegen alle 
wesentlichen Informationen im Campus-Management-System und werten relevante 
Daten regelmäßig aus und arbeiten dabei mit Rechtsgrundlagen wie der Studien- 
und Prüfungsordnung • Sie planen, organisieren und administrieren wichtige Meilen- 
steine innerhalb des Studiums für Studierende und Lehrende und behalten den Stu-
dienerfolg im Auge. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerbungsportal unter: https://karriere.hwr-berlin.de/85kc3 Für Auskünfte 
stehen Ihnen Frau Reitz, (Telefon: 30877-1451) und Frau Krüger (Telefon: 30877-
1544) per E-Mail an: bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de gerne zur Verfügung.
Bewerbungsfrist: 13. März 2024

Kontaktdaten: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
Badensche Straße 52, 10825 Berlin

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/85kc3

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Bezeichnung: Informatikerin/Informatiker (w/m/d)  
für die Fachadministration im Bereich  
Human-Ressourcenmanagement

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kennzahl: 027_2024

Vollzeit/Teilzeit: mit 100 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit

Arbeitsgebiet: • Sie gewährleisten die Fachadministration im Regel-
betrieb der HRM-Systeme. • Sie unterstützen die Fachadministration bei einzelnen 
Prozessen im zentralen Dokumentenmanagementsystem (DMS). • Sie erstellen kom-
plexe Formulare und erforderliche Workflows. • Sie unterstützen die Nutzer/-innen in 
den Fachabteilungen in der Systemnutzung. • Sie steuern das Changemanagement 
für die Weiterentwicklung der Systeme und die weitere Umsetzung von Standardan-
forderungen mit entsprechender Dokumentation in deutscher Sprache.
Bewerbungsfrist: 20. März 2024

Kontaktdaten: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
Bewerbungsverfahren  
Badensche Straße 52, 10825 Berlin  
Bewerbungen bitte ausschließlich über unser  
Online-Portal.

https://karriere.hwr-berlin.de/85kc3
mailto:bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de
https://karriere.hwr-berlin.de/85kc3
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Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.hwr-berlin.de/hwr-berlin/stellenangebote/
Bewerbungen bitte ausschließlich unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/pxqbz

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Bezeichnung: Vertragsspezialistin/Vertragsspezialist (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 13 T-VL

Besetzbar ab: sofort

Kennzahl: 052/2024

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet: • Erstellen relevanter Verträge zwischen dem ITDZ 
Berlin und den Kunden des Landes Berlins zu den Leistungen der Digitalisierung der 
Behörden und Schulen des Landes Berlins • Du führst eigenständig Vertragsverhand-
lungen mit den Kunden und koordinierst hierfür auch die erforderlichen Informationen 
aus den beteiligten Bereichen des ITDZ Berlin • Du prüfst die zugelieferten Informa-
tionen hinsichtlich Plausibilität und Einhaltung der Vorgaben zur Standardisierung 
- von besonderer Bedeutung sind hierbei auch die Einhaltung der Bestimmungen 
des eGovGBln und der IKT-Architektur des Landes Berlin • Leiten und koordinieren 
von Vorhaben zur Neugestaltung und Standardisierung von Kundenverträgen zu 
laufenden Betriebsleistungen • Du führst eigenständig Vertragsreviews und größere 
Vertragsbestandsrevisionen durch und klärst komplexe buchhalterische Sachverhalte 
und Reklamationen • Erstellung und Weiterentwicklung von standardisierten  
Vertragstemplates entsprechend der Anforderungen • Bedarfsweise übernimmst du 
Projekttätigkeiten und Sonderaufgaben
Bewerbungsfrist: 20. März 2024

Kontaktdaten: IT-Dienstleistungszentrum Berlin  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://jobs.itdz-berlin.de/job-invite/1096/

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin

Betriebsteil B

Bezeichnung: Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter (m/w/d)  
in Flüchtlingsunterkünften

Besoldungs-/Entgeltgruppe: S11b/S8b

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: job202401SD

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet: Der Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung  
Berlin - Betriebsteil B (LfG-B) ist ein seit Frühjahr 2017 bestehender Landesbetrieb 
des Landes Berlin. Er betreibt im Auftrag des Landesamts für Flüchtlingsangelegen-
heiten (LAF) dauerhaft oder interimsweise Unterkünfte für Geflüchtete. In Aufnahme-
einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften leistet der LfG-B die Unterbringung 

https://www.hwr-berlin.de/hwr-berlin/stellenangebote/
https://karriere.hwr-berlin.de/pxqbz
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von Geflüchteten/Asylbegehrenden. Er begleitet diese Menschen durch soziale Arbeit 
sowie Kinder- und Jugendarbeit dabei, ein eigenständiges Leben in Deutschland 
aufzubauen, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, selbst definierte Ziele zu 
erreichen und positive, nachhaltige Perspektiven zu entwickeln. Sie sind weltoffen, 
kommunikativ und auf der Suche nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Sie wollen 
mithelfen, anderen Menschen eine Zukunft und Perspektive zu geben? Sie wollen 
nicht nur über Integration reden, sondern sie leben? Sie packen Dinge an? Dann 
sollten Sie bei uns arbeiten! Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ist 
die Gewährung höherer Erfahrungsstufen möglich. Ihre Aufgaben: - Unterstützung, 
Motivierung und Aktivierung der untergebrachten Bewohner/-innen im Alltag - (Sozi-
al-)Beratung der Bewohnergruppen (unter anderem Unterstützung im Umgang mit 
Behörden, Hilfestellung bei Regelungen des Zusammenlebens) - Förderung und 
Erhalt des sozialen Friedens und Unterstützung bei der Konfliktbewältigung. Ein 
ausführliches Anforderungsprofil, aus dem sich weitere Einzelheiten zu den fachli-
chen und außerfachlichen Kompetenzen für die Position ergeben, senden wir Ihnen 
auf Wunsch gerne zu. Bitte wenden Sie sich hierzu unter Angabe der angestrebten 
Position und Kennzahl an: job@lfg-b.de
Bewerbungsfrist: 12. August 2024

Kontaktdaten: Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte unter Angabe der angestrebten Position und  
der Kennzahl an: 
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin 
Betriebsteil B  
Telefon: 213099100  
E-Mail: job@lfg-b.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter: www.berlin.de/lfg-b

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin

Betriebsteil B

Bezeichnung: Leitung (m/w/d) von Flüchtlingsunterkünften

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 11

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: job202407UL

Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit

Arbeitsgebiet: Der Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung  
Berlin - Betriebsteil B (LfG-B) ist ein seit Frühjahr 2017 bestehender Landesbetrieb 
des Landes Berlin. Er betreibt Unterkünfte für Geflüchtete dauerhaft oder interims-
weise im Auftrag des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). In Ge-
meinschaftsunterkünften leistet der LfG-B die Unterbringung von anerkannten 
Flüchtlingen, subsidiär Schutzberechtigten und Asylsuchenden. Er begleitet diesen 
Personenkreis durch soziale Arbeit sowie Kinder- und Jugendarbeit dabei, ein eigen-
ständiges Leben in Deutschland aufzubauen, aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben, selbst definierte Ziele zu erreichen und positive, nachhaltige Perspekti-
ven zu entwickeln. Sie sind weltoffen, kommunikativ und auf der Suche nach Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten? Sie wollen mithelfen, anderen Menschen eine Zukunft 
und Perspektive zu geben? Sie wollen nicht nur über Integration reden, sondern sie 
leben? Sie packen Dinge an? Dann sollten Sie mit uns arbeiten! Bei Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen ist die Gewährung höherer Erfahrungsstufen möglich. 
Ihre Aufgaben: - Sie koordinieren und organisieren sämtliche unterkunftsbezogenen 
Abläufe und sind erste/-r Ansprechpartner/-in für alle Angelegenheiten, welche die 
Unterkunft betreffen - Sie sind für die Fach- sowie Dienstaufsicht der Ihnen zugeord-
neten Mitarbeiter/-innen verantwortlich - Sie steuern die Kooperation und Zusammen-
arbeit mit externen Interessengruppen, dem örtlichen Netzwerk und sonstiger Stellen 
zielführend und im Sinne der Werte und Haltungen, für die der LfG-B steht. Ein 

mailto:job@lfg-b.de
mailto:job@lfg-b.de
http://www.berlin.de/lfg-b


Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 10 / 7. März 2024  578

ausführliches Anforderungsprofil, aus denen sich weitere Einzelheiten zu den fachli-
chen und außerfachlichen Kompetenzen für die Position ergeben, senden wir Ihnen 
auf Wunsch gerne zu. Bitte wenden Sie sich hierzu unter Angabe der angestrebten 
Position und der Kennzahl an: job@lfg-b.de
Bewerbungsfrist: 20. Mai 2024

Kontaktdaten: Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte unter Angabe der Kennzahl an:  
Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin 
Betriebsteil B  
Telefon: 213099100  
E-Mail: job@lfg-b.de

Internetadresse: Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter: www.berlin.de/lfg-b

Universität der Künste Berlin

Bezeichnung: Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) - 
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz

Besoldungs-/Entgeltgruppe: 9a TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab: sofort

Befristung: unbefristet

Kennzahl: 4/1456/24

Vollzeit/Teilzeit: mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit

Arbeitsgebiet: technische Unterstützung des Studienbetriebs  
(selbständiger Auf-, Abbau und Bedienung der Beleuchtungs-, Beschallungs- und 
Projektions-/AV-Technik); Verantwortung für die Einhaltung der relevanten Sicher-
heitsanforderungen (unter anderem Betreiber/-inverantwortung gemäß § 32 BetrVO); 
Planung und Überwachung von Leistungen Dritter (technische Dienstleistungen, 
Reparaturen etc.); selbständige technische Planung, Koordination (inklusive externe 
Dienstleister/-in), Durchführung und Nachbereitung von digitalen, hybriden und 
Präsenzveranstaltungen des HZT Berlin; Realisierung künstlerischer Ideen, Präsen-
tationen, Videokonferenzen und Livestreams; Bedienung und Wartung der veranstal-
tungstechnischen und haustechnischen Anlagen; Brandschutzbeauftragte/-r für die 
Veranstaltungssäle am Campus Uferstudios
Bewerbungsfrist: 25. März 2024

Kontaktdaten: Universität der Künste Berlin 
ZSD 1  
Postfach 12 05 44, 10595 Berlin

Internetadresse: Weitere Informationen unter: www.udk-berlin.de/
universitaet/stellenausschreibungen/

mailto:job@lfg-b.de
mailto:job@lfg-b.de
http://www.berlin.de/lfg-b
http://www.udk-berlin.de/universitaet/stellenausschreibungen/
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Öffentliche Ausschreibungen

Vergabeplattform Berlin:  
www.berlin.de/vergabeplattform

Durchführung eines  
jugendhilfespezifischen Interessenbekundungsverfahrens  

in entsprechender Anwendung des  
§ 7 Absatz 2 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung (LHO)  

für den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für  
unbegleitete minderjährige männliche Flüchtlinge (UMF)  

über 14 Jahren im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme und 
Durchführung des Berliner Vorclearingverfahrens mit Verteilung  

von UMF nach § 42a ff. SGB VIII

Interessenbekundungsverfahren
Einleitender Hinweis
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ein Interessen- 
bekundungsverfahren handelt und nicht um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages. 
Für die Erstellung der eingereichten Unterlagen zum jugendhilfespezifischen Interes-
senbekundungsverfahren werden keine Kosten erstattet. Der Vertragsschluss setzt 
voraus, dass die entsprechenden haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben 
sind. Aus dieser Veröffentlichung und einer Interessensbekundung können keine 
Ansprüche abgeleitet werden.
1 - Ausgangssituation
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) ist nach § 4 Ab- 
satz 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 4 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Bln) in 
Verbindung mit Nummer 6 des Zuständigkeitskatalogs Ordnungsaufgaben (ZustKat 
Ord) zuständig für die vorläufige Inobhutnahme und Unterbringung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen gemäß § 42a ff. und § 42 SGB VIII. In Berlin ankommen-
de unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in der zentralen Erstaufnahme/
Ersterfassungsstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Prinzregenten-
straße 24 (Charlottenburg-Wilmersdorf) erfasst und vorläufig in Obhut genommen, 
anschließend untergebracht und betreut. Die Einrichtung ist rund um die Uhr geöffnet 
und organisiert die unverzügliche Aufnahme und Unterbringung der unbegleiteten 
Kinder und Jugendlichen. Die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie umfasst auch die Aufgaben nach § 42a SGB VIII, wonach für jedes 
beziehungsweise jeden vorläufig in Obhut genommenes Kind und Jugendlichen zu 
prüfen ist, ob das Kindeswohl durch das Verteilungsverfahren gefährdet würde. Nach 
Feststellung der Minderjährigkeit beziehungsweise Zuständigkeit der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) beginnt das sogenannte Vorclearing. 
In dieser Phase wird geprüft, ob eine bundesweite Verteilung dem Kindeswohl entge-
gensteht. Liegen Verteilhindernisse vor, verbleiben die Minderjährigen in Berlin und 
durchlaufen das Clearingverfahren in den dafür vorgesehenen Jugendhilfeeinrichtun-
gen. Ansonsten erfolgt die Verteilung nach § 42b SGB VIII.
Es wird ein Träger der freien Jugendhilfe gesucht, der bereit ist mit dem Land Berlin, 
vertreten durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, einen Vertrag 
zur Beteiligung an den vorgenannten Aufgaben auf der Grundlage des § 76 SGB VIII 
abzuschließen.
2 - Zielgruppen und Leistungen im Rahmen der Beteiligung an der Aufgabe
Bei der Erbringung der Leistung ist optional zwischen zwei unterschiedlichen Leis-
tungsphasen zu unterscheiden.
2.1 - Leistungsphasen
a) Leistungsphase mit eigener Immobilie
Interessentinnen und Interessenten verfügen rechtzeitig über eine Immobilie, die zur 
Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geeignet sein könnte. 
Über die finale Nutzbarkeit ist gemäß den Vorgaben der für die Erlaubnis nach § 45 
SGB VIII zuständigen Stelle zu entscheiden, da eine Erlaubnis nach § 45 SGB VIII 
für den Betrieb und Finanzierung der Einrichtung erforderlich ist. Das Objekt sollte für 
entsprechende Bedarfslagen über mindestens 200 potentielle Plätze für männliche 
UMF über 14 Jahren verfügen.

http://www.berlin.de/vergabeplattform
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b) Bereitschaft zur anschließenden Leistungsphase in einem vom Land Berlin  
bereitgestellten Gebäude

Interessentinnen und Interessenten erklären sich bereit, frühestens ab dem 1. Juli 
2025 die Leistung in einem vom Land Berlin für diese Zwecke bereitgestellten  
und betriebserlaubnisfähigen Gebäude in gleichem Umfang wie für die Leistungs- 
phase a) vereinbart, weiter zu erbringen. Die vertragliche Gestaltung wird entspre-
chend optional erfolgen.
2.2 - Die Leistungen im Einzelnen
Erstaufnahme
Der Träger koordiniert die Aufnahme der UMF mit der zentralen Erstaufnahme- und 
Clearingstelle (EAC) und übernehmen die Unterbringung, Versorgung und pädagogi-
sche Betreuung der Jugendlichen gemäß der durch SenBJF vorgegebenen Stan-
dards in der Erstaufnahme.
Im Fall von Feststellung der Volljährigkeit von jungen Menschen durch die SenBJF 
und Beendigung der vorläufigen Inobhutnahme im Rahmen der qualifizierten 
Inaugen scheinnahme wird im Rahmen der von SenBJF vorgegebenen Verfahren der 
junge Mensch an das Landesamt für Flüchtlinge weitergeleitet.
Vorclearing
Nach Bestätigung der Minderjährigkeit wird das Vorclearingverfahren nach § 42a 
SGB VIII durchgeführt.
Dazu haben Interessentinnen und Interessenten im Rahmen des Vorclearingverfah-
ren grundsätzlich innerhalb von sieben Werktagen folgende Aufgaben sicherzu- 
stellen:

 ● Erstellung einer Kurzanamnese für den Jugendlichen

 ● Terminvereinbarung für den sogenannten Tuberkulose Check im Tuberkulose-
zentrum Zachertstraße in Lichtenberg

 ● Vereinbarung Termin Erstuntersuchung bei einer von SenBJF benannten 
Stelle

 ● Terminvereinbarung im Landesamt für Einwanderung (LEA) zur erkennungs-
dienstlichen Behandlung

Interessentinnen und Interessenten haben die Ergebnisse in einem Vorclearingbe-
richt je Jugendlichen zusammenzufassen. Dieser Bericht bietet für die SenBJF die 
Grundlage zur Entscheidung, ob ein Ausschluss vorliegt oder eine Anmeldung zum 
Verteilverfahren erfolgt.
Verteilverfahren nach § 42b SGB VIII
Die Entscheidung, ob der Jugendliche gemäß § 42b SGB VIII zur Verteilung ange-
meldet wird oder in Berlin verbleibt und das Clearingverfahren durchläuft, obliegt der 
SenBJF. Im Fall einer Verteilentscheidung sind insbesondere folgende Punkte zu 
berücksichtigen:

 ● Vorbereitung der Jugendlichen auf die Verteilung

 ● Planung des Verteilgesprächs mit dem UMF in Absprache mit EAC, SenBJF,  
gegebenenfalls Bestellung eines Dolmetschers 

 ● Begleitung des UMF zum Verteilgespräch

 ● Nachbesprechung des Verteilgesprächs mit dem UMF

 ● Organisation, Begleitung und Beförderung innerhalb der Monatsfrist gemäß  
§ 42b Absatz 4 Nummer 4 SGB VIII

 ● Bei Bedarf und in Abstimmung mit der SenBJF umfasst dies auch die Kontakt-
aufnahme mit dem aufnehmenden Jugendamt.

Interessentinnen und Interessenten haben damit zu rechnen, dass wöchentlich gege-
benenfalls bis 50 Jugendliche an unterschiedliche Bestimmungsorte in umliegenden 
Bundesländern an mindestens zwei Terminen wöchentlich zu befördern sind. 
Im Fall eines Berlinverbleibs insbesondere auf Grund eines Verteilausschlusses ist 
von Interessentinnen und Interessenten die umgehende Beendigung der vorläufigen 
Inobhutnahme nach § 42a und der Wechsel des Jugendlichen in das Clearing sowie 
die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII vorzubereiten. Dazu ist die vollständige 
Fallakte mit dem Vorclearingbericht des Jugendlichen zu übergeben und der  
Jugendliche auf den Umzug vorzubereiten.
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3 - Vertragliche Rahmenbedingungen
Interessentinnen und Interessenten müssen die Bereitschaft haben vertragliche Re-
gelungen zu vereinbaren, die angemessen in wirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht 
den Betrieb einer solchen Einrichtung mit gegebenenfalls stark wechselnder Bele-
gung in öffentlicher Finanzierung berücksichtigen.
Der Vertrag soll frühestens am 1. Mai 2024 beginnen, spätestens zum 1. Juli 2024, 
und endet am 30. Juni 2026.
Es wird eine zweimalige Option zur Verlängerung des Vertrages um jeweils weitere 
sechs Monate angestrebt.
4 - Stelle, an die die Interessensbekundungen zu richten sind
Die Interessenbekundungen müssen per E-Mail bis zum 26. März 2024 an die nach-
folgende Adresse übersandt werden, wobei erste konzeptionelle Überlegungen zur 
Umsetzung und Machbarkeit seitens des Trägers vorzulegen sind.
E-Mail: 
Torsten.Budaeus@senbjf.berlin.de
Nachfragen können bis 22. März 2024 mittels E-Mail gestellt werden.
Für Nachfragen innerhalb des Verfahrens wenden Sie sich bitte an:
Herrn Torsten Budäus 
Telefon: 90249-1207
E-Mail: Torsten.Budaeus@senbjf.berlin.de
Frau Cassandra Müller 
Telefon: 90227-5280
E-Mail: Cassandra.Mueller@senbjf.berlin.de

Durchführung des Tages der offenen Pankower Ausbildungsbetriebe  
„Haltestelle Ausbildung“  

sowie Auslobung und Verleihung des Pankower Ausbildungspreises

Interessenbekundungsverfahren
Interessenbekundungsverfahren gemäß Nummer 2 und 3 der AV zu § 7 LHO 
„formloser Teilnahmewettbewerb außerhalb förmlichen EG-Vergaberechts“

Hierbei handelt es sich nicht um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages. Die 
Interessenten sind nicht an ihre Interessenbekundung gebunden. Kosten werden im 
Interessenbekundungsverfahren nicht erstattet.
1. Auftraggeber/Zuwendungsgeber
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Abteilung Finanzen, Personal, Kultur und Wirtschaft 
Büro für Wirtschaftsförderung 
Postadresse: 
Postfach: 73 01 13,13062 Berlin 
Ansprechpartnerin: 
Frau Nadine Thomas 
Telefon: 90295-6703
E-Mail: nadine.thomas@ba-pankow.berlin.de
2. Art der Leistung
Dienstleistung im Rahmen eines Zuwendungsprojektes gemäß §§ 23 und 44 der 
Landes haushaltsordnung Berlin (LHO)
(Dieses Interessenbekundungsverfahren wird vorbehaltlich der Bereitstellung der 
zugesagten Fördermittel in Höhe von 50 000 Euro brutto durchgeführt.)
3. Vertragslaufzeit
1. April 2024 bis 1. Dezember 2024 mit der Option auf Verlängerung einer zweiten 
Veranstaltungsreihe im Jahr 2025.
4. Auftragsbezeichnung
Durchführung eines Tages der offenen Türen „Haltestelle Ausbildung“ sowie die  
Auslobung, Beurteilung und Verleihung des Ausbildungspreises Pankow im ange-
messenen Rahmen.

mailto:Torsten.Budaeus@senbjf.berlin.de
mailto:Torsten.Budaeus@senbjf.berlin.de
mailto:Cassandra.Mueller@senbjf.berlin.de
mailto:nadine.thomas@ba-pankow.berlin.de
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5. Ort der Ausführung
Haltestelle Ausbildung soll am 16. Oktober 2024 von 9 bis 16 Uhr an mindestens  
20 Unternehmen von Berlin Pankow stattfinden.
Verleihung des Ausbildungspreises ist für den 19. September 2024 von 18 bis  
21 Uhr in Die WABE, Danziger Straße, 10405 Berlin, geplant.
6. Aufgabenbeschreibung
Die Haltestelle Ausbildung ist ein Tag der offenen Tür in den Unternehmen. Diese 
stellen potenziellen Auszubildenden und Praktikantinnen/Praktikanten den typischen 
Arbeitsalltag bei ihnen vor Ort vor.
Ziel der Maßnahme ist die Umsetzung eines Tages der offenen Türen der Unterneh-
men - Haltestelle Ausbildung. Zielgruppe sind vor allem Schülerinnen/Schüler der  
8. bis 10. Klassen der Sekundarschulen (?) und ausbildungssuchende junge Men-
schen, aber auch Schülerinnen/Schüler von Gymnasien, Eltern, Lehrkräfte unter 
anderem Personen, die junge Menschen in Fragen der Berufswahl beraten.
Bei der Haltestelle Ausbildung werden die Unternehmen gezielt mit einem Bus- 
Shuttle angefahren werden. Daneben werden „Walking-Tours“ zu Unternehmen in 
den Kiezen zusammengestellt, welche die Schülerinnen/Schüler, Eltern und weiteren 
Interessierten ablaufen können.
Die Auslobung und Verleihung des Pankower Ausbildungspreises an Pankower Un-
ternehmen ist frei gestaltbar. Gerne werden Ihnen Unterlagen aus der Vergangenheit 
zugstellt.
Erfolgsindikatoren:

 – Haltestelle Ausbildung: Beteiligung von mindestens 20 Pankower Unterneh-
men und mindestens 200 Besucherinnen/Besucher

 – Ausbildungspreis: 5 Bewerberinnen/Bewerber

 – Veranstaltung: 50 Besucherinnen/Besucher

Die Planungen müssen eng mit dem Bezirksamt Pankow von Berlin und die Partner- 
innen/Partner der Jugendberufsagentur (JBA) Berlin am Standort Pankow abge-
stimmt werden. Geschlechterspezifische Belange, Integration, Umwelt- und Klima-
schutz müssen bei der Durchführung berücksichtigt werden.
7. Eignungskriterien
Das Interessenbekundungsverfahren ist in deutscher Sprache einzureichen.  
Folgende Angaben beziehungsweise Kompetenzen sind schriftlich nachzuweisen:

 – Unternehmensdarstellung

 – Nachweis der Kompetenzen der Ansprechpartner im Unternehmen

 – Nachweis der Organisation ähnlicher Veranstaltungen

 – Orts- und Branchenkenntnisse sowie gute Vernetzung zu Schulen und  
Unternehmen in Pankow

 – Qualitätssicherung durch geeignete Maßnahmen

 – Registrierung in der Transparenzdatenbank des Landes Berlin

 – Beachtung der zuwendungsrechtlichen Vorschriften (§§ 23 und 44 der Lan-
deshaushaltsordnung [LHO] und die dazu erlassenen Ausführungsvorschrif-
ten [AV] sowie die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu 
Projektförderungen [AN Best-P])

 – Marketing- und digitale Kompetenzen

 – Serviceorientierung

8. Zuschlagskriterien
Unter der Voraussetzung der Erfüllung der unter Nummer 7 aufgeführten Eignungs-
kriterien erhält das Angebot den Zuschlag, welches sich in Bezug auf die nachste-
henden Kriterien als wirtschaftliches Angebot (Gewichtung des jeweiligen Kriteriums 
in Klammern) erweist:
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 – Nachweis Durchführung von ähnlichen Veranstaltungen (25 %)

 – Nachweis Erfahrung der Unterstützung der beruflichen Orientierung von  
Jugendlichen/Ausbildungssuchenden U25 (25 %)

 – Kenntnisse und Vernetzung der regionalen Akteurs- und Wirtschaftsstrukturen 
in Pankow (25 %)

 – Nachweis Vernetzung zu Pankower Schulen (25 %)

9. Verfahren/Frist
Interessenbekundungen können formlos per E-Mail an:  
nadine.thomas@ba-pankow.berlin.de gerichtet werden. Die Frist zur Einreichung der 
Interessenbekundung endet am 5. April 2024, 12 Uhr. Einreichungen nach dieser 
Frist können nicht berücksichtigt werden.

mailto:nadine.thomas@ba-pankow.berlin.de
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Ausschließungsbeschlüsse

Amtsgericht Köpenick

Aktenzeichen 71 II 03/23

Das Sparbuch der Berliner Sparkasse, ausgestellt für das Konto: DE20 1005 0000 
3300 6660 30, Sparbuchberechtigte laut Eintrag: Frau Vanessa Haase, Watt - 
straße 81, 12459 Berlin, wird für kraftlos erklärt.

Amtsgericht Schöneberg

Aktenzeichen 76 II 22/23

Der Gläubiger der im Grundbuch des Amtsgerichts Schöneberg, Gemarkung  
Friedenau, Blatt 2182 in Abteilung III Nummer 10 für den Kaufmann Ulrich  
Hagelberg in Berlin eingetragenen Grundschuld zu 50 500 DM wird mit seinen  
Rechten ausgeschlossen.

Amtsgericht Schöneberg
Aktenzeichen 76 II 36/23

Die Grundschuldbriefe über die im Grundbuch des Amtsgerichts Schöneberg,  
Gemarkung Lankwitz, Blatt 4597 in Abteilung III Nummer 4 eingetragene Grund-
schuld zu 100 000 DM, in Abteilung III Nummer 5 eingetragene Grundschuld zu  
100 000 DM, in Abteilung III Nummer 6 eingetragene Grundschuld zu 100 000 DM, 
in Abteilung III Nummer 7 eingetragene Grundschuld zu 250 000 DM, in Abteilung III 
Nummer 8 eingetragene Grundschuld zu 250 000 DM und in Abteilung III Nummer 9 
eingetragene Grundschuld zu 250 000 DM - jeweils eingetragen für die Aluplastic  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co KG in Berlin - werden für kraftlos erklärt.

Amtsgericht Schöneberg

Aktenzeichen 76 II 42/23

Der Gläubiger der im Grundbuch des Amtsgerichts Schöneberg, Gemarkung  
Zehlendorf, Blatt 8504 in Abteilung III Nummer 3 für die öffentlich rechtliche Lebens- 
und Rechten-Versicherungsanstalt zu Berlin eingetragenen Hypothek zu 26 000 DM 
wird mit seinen Rechten ausgeschlossen.
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Gläubigeraufrufe

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein 
Deutsch-Polnischer Kulturverein - Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie  
Kulturalne „blickWechsel“ e.V. (Aktenzeichen VR 15984 B) ist durch Beschluss  
der Mitgliederversammlung vom 7. Februar 2024 aufgelöst. Gläubiger/-innen des 
Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e.V. (Aktenzeichen VR 6464 B) 
ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 1. Februar 2024 aufgelöst. 
Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Lysistratax e.V. (Aktenzeichen VR 38040 B) ist durch Beschluss der Mitglieder- 
versammlung vom 22. Dezember 2023 aufgelöst. Gläubiger/-innen des Vereins  
werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Pro Humanitate et Arte e. V. (Aktenzeichen VR 32781 B) ist durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 13. November 2023 aufgelöst. Gläubiger/-innen des 
Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
TryitClub e.V. Gesundheitssport Berlin-Brandenburg (Aktenzeichen VR 28073 B) 
ist durch den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 6. April 2021 aufgelöst. 
Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene  
Verein zur Durchführung und Förderung der Musikfestspiele Wartin e.V.  
(Aktenzeichen VR 36973 B) ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
16. Dezember 2022 aufgelöst. Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche anzumelden.
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